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Erklärung der Versammlung der Regionen Europas zum 

Regionalismus in Europa

(mit 5 Enthaltungen einstimmig verabschiedet)

Präambel

Die Versammlung der Regionen Europas (VRE), zusammengetreten am 4. Dezember 1996 in Basel,

1.
In der Erwägung, daß die VRE mehr als 300 europäische Regionen von unterschiedlicher Größe, politischer und administrativer Structur mit einer Bevölkerung von rund 400 Millionen Einwohnern repräsentiert;

2. 
In Anerkennung, der aufgrund der Geschichte, der Kultur und der Verfassungsprinzipen dieser Regionen unterschiedlichen Stellung, die die territoriale Aufteilung der jeweiligen Staaten kennzeichnen; In strikter Wahrung dieser Unterschiedlichkeit spiegelt diese gemeinsame Erklärung das Streben der Regionen wieder, nach Fortschritten in der Regionalisierung innerhalb des institutionellen Rahmens ihres Landes, das föderal, autonom oder politisch dezentral strukturiert ist. Dieser Text kann nicht so ausgelegt werden, dass er für die Regionen eines dieser Systeme als verbindlich erklärt;

3.
In dem Bewußtsein, daß die Regionen einen unterschiedlichen Ursprung und unterschiedliche Funktionen haben, einige seit langer Zeit mit verschiedenen Gemeinschaften, Völkern oder sogar Nationen vereinigen, während andere als administrative Einheiten gegründet, die eine vom Staat übertragenen Macht ausüben; 

4.
In Anerkennung der Bedeutung des Integrationsprozesses in Europa und der Regionalisierung;

5.
Unter Berücksichtigung der Tatsache, daß sich die Bürger und Bürgerinnen auf Grund historischer, sprachlicher, kultureller, sozialer, wirtschaftlicher und geographischer Bande im immer größeren Maße mit ihren Regionen, deren Vielfalt einen unerschöpflichen Reichtum darstellt, idenfifizieren;

6.
In der Überzeugung, daß die Staaten mit starken Regionen, die z.B. über gesetzgeberische Kompetenzen und eigene Finanzhoheit verfügen, ihre wirtschaftlichen und sozialen Probleme wirksamer und bürgernah lösen können;

7. 
In der Erwägung, daß die regionale Realität die Regionen berechtigt, in staatlichen Organen und auf internationaler Ebene tätig zu werden;

8. 
In dem Bewußtsein, daß die Regionen innerhalb der staatlichen Rechtsordnung ein unverzichtbares Element von Demokratie, Dezentralsierung und Selbstbestimmung darstellen, durch das die Bürger und Bürgerinnen sich mit ihrer Gemeinschaft identifizieren und das die Möglichkeit für ihre Mitwirkung am öffentlichen Leben stärkt;

9.
In dem Wissen, daß die Regionen und ihre Bürger und Bürgerinnen umfassende Möglichkeiten haben, die wechselseitig vorteilhafte politische, wirtschaftliche und kulturelle Zusammenarbeit zwischen ihnen zu praktizieren und weiter zu entwickeln;

10.
Unter Berücksichtigung des enormen Potentials an politischer, sozialer, wirtschaftlicher und kultureller Kooperation, das zwischen den europäischen Regionen besteht sowie der Wichtigkeit dieser Kooperation auf nationaler, grenzüberschreitender und internationaler Ebene für den Aufbau eines geeinten und solidarischen Europas, dessen Aktionen von den Bürgern besser kennengelernt und verstanden werden.

11.
In der Erwägung der Tatsache, daß die Beteiligung der Regionen an den Entscheidungsprozessen innerhalb der europäischen Institutionen, die auf dem Subsidiaritätsprinzip beruhen, dazu beiträgt eine bessere Transparenz der Interventionen der Europäischen Union für die Bürger zu schaffen;

12.
Unter Berücksichtigung des Stellenwertes des Entwurfs der "Europäischen Charta der regionalen Selbstverwaltung" des Europarats (1996) sowie der "Gemeinschaftscharta zur Regionalisierung" des Europäischen Parlaments (1988) ;

13.
Überzeugt vom Stellenwert dieser Erklärung, die einen politischen Willen und das Bestreben wiederspiegelt, daß die Regionen in Europa gefördert werden möchten, unter gleichzeitiger Berücksichtigung der Verschiedenartigkeit der einzelnen Situationen, die unterschiedliche Lösungen benötigen;


hat folgende "Erklärung zum Regionalismus in Europa" verabschiedet:

Artikel 1.  Die Region - Definition und Konzept

1.
Die Region ist die unmittelbar unter der Ebene des Staates angeordnete  Gebietskörperschaft des öffentlichen Rechts mit politischer Selbstregierung. 

2.
Die Region wird durch Verfassung oder Gesetz anerkannt, die ihre Selbständigkeit, ihre Identität, ihren Kompetenzbereich und die Wahl ihrer Organisationsform garantieren. 

3.
Die Region verfügt über eine eigene Verfassung, ein Autonomiestatut oder ein Gesetz, die Teil der staatlichen Rechtsordnung auf höchster Ebene sind und die die Grundlage ihrer Organisation und Zuständigkeiten darstellen.  Die Änderung des Status der Region kann nur mit deren Mitwirken durchgeführt werden. Innerhalb eines Staates kann jede Region, entsprechend ihrer historischen, politischen, sozialen und kulturellen Charakteristika, einen unterschiedlichen Status annehmen.

4.
Die Region besitzt eine eigene politische Identität, die sich unterschiedlich ausdrücken kann. Die Wahl der Form der politischen Organisation hängt vom demokratischen Willen der Region ab. Die Region verfügt über eine eigene Verwaltung, eigenes Personal und eigene Finanzen. Die Region wählt ihre eigenen Symbole.

Artikel 2.  Institutionelle Organisation der Region

1.
Die Regionen verfügen über volle Rechtspersönlichkeit

2.
Die Grundstruktur bilden eine gewählte Versammlung und ein ausführendes Organ. Ansonsten gilt für sie das Prinzip der Selbstorganisation. Nur die Region bestimmt über die Organisation dieser Struktur. 

3.
Die Mitglieder der gewählten Versammlung werden in freier, gleicher, direkter und geheimer allgemeiner Wahl gewählt. Die Versammlung kann im Rahmen der nationalen Gesetzgebung auch gesetzgebende Funktionen ausüben.

4.
Das ausführende Organ ist der gewählten Versammlung gegenüber gemäß den in den innerstaatlichen Gesetzen festgelegten Bestimmungen und Verfahrensregeln politisch verantwortlich.

5.
Die Mitglieder des ausführenden Organs bzw. des vertretenden Organs dürfen keinen Überwachungsmaßnahmen durch eine Zentralbehörde unterworfen werden, die die freie Wahrnehmung ihrer Aufgaben beeinträchtigen würden.

Artikel 3.  Zuständigkeiten

1.
Die Aufteilung der Zuständigkeiten zwischen dem Staat und den Regionen wird in der Verfassung oder den Gesetzen im Einklang mit den Grundsätzen der Subsidiarität und der politischen Dezentralisierung festgelegt. Aufgrund dieser Grundsätze werden die jeweiligen Aufgaben auf einer möglichst bürgernahen Ebene durchgeführt (vgl. Anhang).

2.
Die Ausführung staatlicher Verordnungen liegt als allgemeine Norm entweder direkt oder durch Aufgabenübertragung in der Zuständigkeit der Regionen. 

3.
Die Regionen sind für all jene Aufgaben zuständig, die eine überwiegend regionale Dimension aufweisen.

4.
Ist die Verwaltung in den Regionen vom Staat dezentralisiert worden, sind das Personal und die Finanzmittel an die regionalen Organe zu überstellen, um parallele Strukturen zu vermeiden. 

5.
Die Regionen üben die ihnen übertragenen Zuständigkeiten eigenverantwortlich aus. Innerhalb eines Staates sollen die Regionen wenn nötig die Aktionen, die sie innerhalb ihrer eigenen Zuständigkeitsbereiche entwickeln, harmonisieren. Sie beschließen über die in diesem Rahmen notwendigen Verfügungen und Beratungsprozeduren. 

6.
Die Einführung staatlicher Maßnahmen oder Entscheidungen, die die Zuständigkeiten oder Interessen der Regionen berühren, können nur mit Zustimmung der betroffenen Regionen erfolgen. Dies gilt insbesondere für Maßnahmen, die sich auf ihre finanzielle Situation oder die der Gemeinden auswirken oder diejenigen, die die gesetzgeberischen Zuständigkeiten der Regionen ändern, falls diese darüber verfügen.

Artikel 4.  Die Finanzierung der Regionen

1.
Die Regionen verfügen über finanzielle Autonomie sowie über hinreichende eigene Einnahmen zur Umsetzung ihrer Zuständigkeiten. Sie lassen sich insbesondere von den Grundsätzen der Sparsamkeit, der Effektivität des Mitteleinsatzes, der Bürgerorientierung und der Transparenz ihrer Haushaltsentscheidungen leiten. 

2.
Die Grundlagen der Verteilung der Einnahmen sowie staatliche Vorgaben für die Haushaltswirtschaft der Regionen werden in der Verfassung bzw. durch Gesetz geregelt. Die Regionen wirken maßgeblich an der Entwicklung der Finanzgesetzgebung des Staates mit.

Artikel 5. Die finanziellen Einnahmen der Regionen
1. 
Die finanziellen Einnahmen der Regionen bestehen hauptsächlich aus Steuern, die teilweise oder ganz vom Staat überwiesen werden, oder aus ihren eigenen Steuern.

2.
Die Regionen erhalten die zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlichen Einnahmen. Ihnen steht dafür ein angemessener Anteil am Steueraufkommen des Staates zu. Ihre Einnahmen sollen hinreichend ergiebig, gleichmäßig und auf wenige große Steuerquellen konzentriert sein, um die Haushaltswirtschaft der Regionen zu verfestigen und eine dauerhafte wachstumsorientierte Wirtschaftspolitik zu ermöglichen.

3.
Gemäß nationaler Gesetzgebung kommt den Regionen ein eigenständiges Steuerfindungs- und Erhebungsrecht zu. Dabei können sie die Bemessungskriterien regionaler Steuern, Abgaben und Gebühren selbst bestimmen. Soweit gesetzlich vorgesehen, können sie Zuschläge zu staatlichen Steuern beschließen.

4.
Teilen sich mehrere Gebietskörperschaften eine Steuerquelle (Gemeinschaftssteuer), sind das Verteilungsverhältnis und das -verfahren durch Gesetz festzulegen. Allgemeine Finanzzuweisungen des Staates haben Vorrang vor speziellen Zuweisungen, die nur an die gesetzlich vorgesehenen Kriterien gebunden werden dürfen.

5.
Soweit die Steuerverwaltung nicht den Regionen obliegt, sind sie bei der Organisation der Behörden sowie bei der Ausgestaltung der Steuerverfahren zu beteiligen. Dies gilt auch für den Aufbau und das Verfahren der zuständigen Gerichte.

6.
Innerhalb der vom Gesetz vorgegebenen Grenzen können die Regionen Kredite aufnehmen, bzw. Anleihen auflegen, um ihre eigenen Investitionen zu finanzieren. Die Grenzen der Kreditaufnahme sowie die Verfahren zur Prüfung ihrer Gesetzmäßigkeit regeln Verfassung oder Gesetz.

Artikel  6. Interregionaler Finanzausgleich

1.
Die Grundsätze der Solidarität erfordern ein innerstaatliches Finanzausgleichssystem. Ziele und Verfahren des Finanzausgleichs sind in der Verfassung oder durch Gesetz festzulegen. Dabei ist unterschiedlichen Belastungen der Regionen auf der Grundlage objektiver Kriterien Rechnung zu tragen. Der Finanzausgleich darf jedoch nicht das Interesse an angemessener Ausschöpfung der Steuerquellen durch finanzausgleichspflichtige Regionen beeinträchtigen. Bei der Bemessung des Ausgleichs ist auch auf die Erfordernisse der kommunalen Gebietskörperschaften Rücksicht zu nehmen. Der Finanzausgleich erfolgt durch Transfers des Staates an die Regionen sowie durch Transfers zwischen den Regionen untereinander.

2.
Die Solidaritätsgrundsätze sollen sich auch innerhalb der Europäischen Union ausdrücken, um die interregionalen Ungleichheiten abzuschaffen und das Ziel der wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts in Europa zu erreichen. 

Die Strukturfonds der Europäischen Union sollen ein Instrument zur Erreichung dieses Ziel sein.

Artikel 7. Beteiligung auf zentraler Ebene des Staates

1. 
Den Regionen wird in den Gesetzgebungsorganen des Staates eine angemessene Rolle zuerkannt.

2. 
Im Bereich seiner eigenen Zuständigkeiten soll der Staat Vorkehrungen treffen, um die Teilnahme der regionalen Institutionen an den staatlichen Entscheidungsverfahren zu koordinieren, wo solche Entscheidungen sich auf die regionalen Zuständigkeiten auswirken.

3.
Die Regionen sind an der Berufung der für die Regelung der sich aus der Gewaltenteilung zwischen dem Staat und den Regionen ergebenden Rechtsstreitigkeiten zuständigen gerichtlichen Gremien beteiligt. Rechtsstreitigkeiten zwischen den Regionen und dem Staat werden auf gerichtlichem oder auf schiedsgerichtlichem Weg beigelegt.

Artikel 8.  Der Staat und die Regionen

1.
Die Beziehungen zwischen dem Staat und den Regionen und zwischen den Regionen untereinander werden den Grundsätzen wechselseitiger Loyalität, Zusammenarbeit und Solidarität gerecht. Sowohl die Regionen als auch der Staat fördern die Zusammenarbeit und unterlassen die Einführung von Maßnahmen, die die Wahrnehmung von Zuständigkeiten auf anderen Ebenen beeinträchtigen oder beschränken könnten.

2.
Sollte der Staat eine Kontrolle über die Region ausüben, wird diese durch die Verfassung oder durch das Gesetz geregelt. 

3.
Die Regionen können Verträge oder Abkommen mit anderen Regionen des selben Staates abschließen.

4. Vor allem soll die Ausübung von Verwaltungszuständigkeiten bei den Regionen liegen und beim Staat zur Ausnahme werden.

Artikel 9.  Die Regionen und die lokalen Gebietskörperschaften

1.
Bei der Ausübung ihrer Zuständigkeiten arbeiten die Regionen und die lokalen Gebietskörperschaften im Sinne des gegenseitigen Vertrauens zusammen und wenden das Subsidiaritätsprinzip an. Die Regionen und die lokalen Gebietskörperschaften ergreifen alle geeigneten Maßnahmen zur Förderung der Zusammenarbeit in Anbetracht der Kontrolle, die die Regionen in ihrem Fall auf die lokalen Gebietskörperschaften ausüben.

2.
Die lokalen Gebietskörperschaften werden zu allen von den Regionen ergriffenen Maßnahmen, die ihren Kompetenzbereich oder ihre besonderen Interessen betreffen zu Rate gezogen. Hierzu gehören insbesondere alle Maßnahmen im Hinblick auf die Finanzpolitik der Kommunalbehörden.

Artikel 10.  Die Regionen und die internationalen Beziehungen

1. 
Die Regionen haben das Recht, auf internationaler Ebene aktiv zu werden. Sie können Verträge, Übereinkommen oder Protokolle mit internationalem Bezug unterzeichnen, vorausgesetzt, daß diese vom Staat gemäß nationalem Recht gebilligt werden.

2. 
Die Regionen betreiben bilaterale und multilaterale, inländische und grenzüberschreitende Zusammenarbeit, um gemeinsame Vorhaben durchzuführen.

3.
Die Regionen haben das Recht, sowohl individuell, als auch zusammen mit anderen Regionen eigenständige Vertretungen in anderen Staaten bzw. bei zuständigen internationalen Organisationen einzurichten.

4.
Gemäß der Vorschläge unter Artikel 10, Absatz 1, wirken die Regionen, entsprechend den diesbezüglichen rechtlichen Vorschriften, an den internationalen Aktivitäten ihres Staates mit, wenn ihre Zuständigkeiten und Interessen davon berührt werden. 

5.
Vor Abschluß eines internationalen Vertrags, der die grundlegenden Interessen der Regionen berührt, werden die Regionen vom Staat angehört. Wenn der Staat die Unterzeichnung eines internationalen Abkommens beabsichtigt, das die Zuständigkeiten der Regionen berührt, sind die Regionen an der Ausarbeitung und dem Abschluß dieses Abkommens zu beteiligen. Die Einzelheiten regionaler Beteiligung sind in der zwischen dem Staat und den Regionen bestehenden Verfahrensordnung geregelt. Die Durchführung eines Vertrags wird entsprechend der Gewaltenteilung zwischen Staat und Regionen geregelt.

Artikel 11.  Die Regionen und die grenzübergreifende Zusammenarbeit 

1.
Regionen mit gemeinsamen Grenzen können im Einklang mit der innerstaatlichen und internationalen Rechtslage grenzübergreifende Zusammenarbeit betreiben und fördern.

2.
Die Regionen sind befugt, unter Berücksichtigung der innerstaatlichen Gesetzgebung und der internationalen Abkommen der Staaten, grenzüberschreitende Abkommen abzuschließen, die zur Entwicklung ihrer Zusammenarbeit im Bereich ihrer jeweiligen Zuständigkeiten beitragen.  

3.
Die Regionen sind berechtigt, gemeinsame Institutionen im Rahmen des staatlichen Rechtssystems aufzubauen. Die Regionen können gemeinsame beratende oder ausführende Organe einrichten. 

4.
Die Handlungen dieser Organe unterliegen den Verfahrensregeln der zuständigen Gerichte im selben Umfang wie die eines regionalen Gremiums. 

Artikel 12.   Die Regionen und die europäische Einigung

1.
Die Europäische Union anerkennt die aktive Teilnahme der Regionen ihrer Mitgliedstaaten und regionaler Zusammenschlüsse an ihren Politiken. Die Union verfügt über ein aus regionalen Vertretern zusammengesetztes Gremium, das bei Angelegenheiten mit einer regionalen Dimension in die Entscheidungsabläufe einbezogen wird. Die Regionen schlagen für dieses Gremium ihre Vertreter vor. 

2.
Die Regionen können Vertretungen bei den Institutionen der Europäischen Union einrichten. Dabei kann es sich auch um gemeinsame Vertretungen handeln. Die Europäische Union und die Staaten, in denen sie sich befinden, erkennen ihnen einen eigenen Status zu.

3.
Die Regionen beteiligen sich im Rahmen ihrer Zuständigkeiten und dort, wo ihre Interessen betroffen sind, an den Entscheidungen der staatlichen Organe, die festlegen, welche Positionen gegenüber den europäischen Gremien vertreten werden sollen. 

4.
Bei Angelegenheiten, die ausschließlich in den Zuständigkeitsbereich einer Region fallen oder deren Interessen in besonderer Weise berühren, kann der Staat nicht von der Position abweichen, die ihm von der Region vorgegeben wird, es sei denn, dies geschähe aus Gründen des inneren Zusammenhalts des Staates oder die innerstaatliche Gesetzgebung erfordert dies. Der Staat hat seine Abweichung von der Vorgabe der Region zu begründen. In den genannten Angelegenheitenl haben die Regionen das Recht, an den Entscheidungsprozessen beteiligt zu werden, die sich in den Gremien der Union ergeben, und insbesondere auch das Recht, einen Vertreter zu benennen, der der staatlichen Verhandlungsdelegation angehört.

5.
Die Regionen vollziehen die Vorschriften der Europäischen Union in ihrem Zuständigkeitsbereich. 

6.
Die Regionen verwalten die Fördermittel der Gemeinschaftsfonds, die ihre Zuständigkeitsbereiche betreffen. Dabei ist es nicht erforderlich, daß der Staat eine Mittlerrolle zwischen der Europäischen Union und den Regionen übernimmt. 

7.
Die Regionen können Verträge abschließen, deren Ziel eine verbesserte Umsetzung der Politik der Europäischen Union ist. Die Kontrolle über den Vollzug des Gemeinschaftsrechts durch die Regionen obliegt den zuständigen Gerichten. Der Staat und die Regionen informieren einander über ihre jeweiligen Maßnahmen zur Umsetzung der Vorschriften und Programme der EU.

8.
Die Regionen sind befugt, den Europäischen Gerichtshof Europäischen anzurufen, wenn eine Verwaltungsvorschrift der EU-Organe ihren Zuständigkeitsbereich oder ihre Interessen berührt. 

9.
Die Gesetzgebung bezüglich der Wahlen zum Europäischen Parlament sollte sich  in Staaten mit dezentralisierten politischen und administrativen Strukturen auf das regionale Wahlsystem beziehen.

10.
Für die Kontakte zwischen dem Europäischen Parlament und den Regionalparlamenten als den Institutionen, die direkt den Willen der Bevölkerung repräsentieren, müssen Vorkehrungen getroffen werden. 

Artikel 13. Abschließende Überlegungen

1.
Die Versammlung der Regionen Europas (VRE) nimmt die vorliegende Erklärung, die von politischer Natur ist und sich zum Ziel gesetzt hat, den Regionalismus in Europa zu fördern und zu stärken, an. In Anbetracht der großen Vielfalt der Bestrebungen und der bestehenden Situationen innerhalb der Mitgliedsregionen der VRE, wird dieses Dokument, dessen Anwendung nicht zwingend ist, einigen Regionen als als Leitbild mit Vorschlägen für Mindeststandards bzw. mit Zielen für den Regionalismus dienen.

2.
Die VRE und ihre Mitglieder setzen sich bei den Regierungen der Staaten, bei den Organen der Europäischen Union, des Europarates sowie bei anderen europäischen Einrichtungen für die Erreichung der Ziele des vorliegenden Dokumentes ein.

3.
Zugleich verdeutlicht die Erklärung, daß die Region eine optimale Organisationsform ist, mit der sich regionale Probleme sachgerecht und eigenverantwortlich lösen lassen. Die Staaten Europas sollen soweit wie möglich nach der Übertragung weiterer Zuständigkeiten auf die Regionen streben, und die für deren Ausübung notwendigen Finanzmittel übertragen, und wenn nötig die internationale Gesetzgebung abändern.  

4.
Weiter unterstützen die VRE und ihre Mitglieder die interregionale Zusammenarbeit auf allen Ebenen und helfen mit, die Regionalisierung bisheriger Zentralstaaten zu unterstützen oder entsprechendes Verfassungsrecht zu schaffen, soweit dies zum Aufbau regionaler Strukturen gewünscht wird. 

5.
Die Stärkung und Vertiefung des Regionalismus stützt sich auf die grenzübergreifende Zusammenarbeit. Die Entwicklung einer regionalen Identität, die auf der grenzübergreifenden Zusammenarbeit basiert, fördert die politische und soziale Stabilität.

6.
Die Einrichtung des Ausschusses der Regionen innerhalb der Europäischen Union und des Kongresses der Gemeinden und Regionen Europas innerhalb des Europarats stellen einen großen Fortschritt für den Regionalismus in Europa dar. Mit der Zeit soll der Regionalismus in einem Europa der Regionen aufgehen, in eine dritte Regierungsebene, was dazu führen würde, daß der Ausschuß der Regionen zu einer wahrhaftigen Regionalversammlung würde, 

7. 
Die VRE und die Regionen unterstützen Verbände lokaler Gebietskörperschaften. Das wesentlichste Ziel ist jedoch die Entwicklung einer echten regionalen Identität. 

8.
Die VRE beobachtet den Fortschritt der einzelnen europäischen Staaten auf dem Weg zur Erreichung der in dieser Erklärung dargelegten Zielsetzungen.

Anhang zu Artikel 3, Absatz 1

Beispiele für bestehende Zuständigkeiten in verschiedenen Regionen:

- regionale Wirtschaftspolitik

- Raumordnung, Regionalplanung, Bau- und Wohnpolitik

- Telekommunikation und Transportinfrastruktur

- Energie und Umwelt

- Landwirtschaft und Fischerei

- Bildung auf allen Ebenen, Universitäten und Forschung

- Kultur und Medien

- Gesundheitswesen

- Fremdenverkehr, Freizeit und Sport

- Polizei und öffentliche Sicherheit
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